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Regeste

Art. 28 IVG; Art. 6 ATSG; Art. 7 Abs. 1 ATSG; Art. 8 ATSG; Art. 16 ATSG. 63-jähriger
Versicherter (Hilfsarbeiter, Analphabet, mangelnde Deutschkenntnisse, diverse
gesundheitliche Einschränkungen). Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit von 90% in
adaptierter Tätigkeit verneint. Anspruch auf ganze Invalidenrente bejaht (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 10. Oktober 2011, IV 2009/281).

Erwägungen

E. 1
Am 1. Januar 2008 ist die 5. IV-Revision in Kraft getreten. Die Beschwerdegegnerin hat die
angefochtene Verfügung am 16. Juli 2009, also unter der Geltung des Rechts dieser
Revision, erlassen. Zu beurteilen ist der Sachverhalt, wie er sich bis zum Zeitpunkt des
Erlasses dieser Verfügung entwickelt hat. Dieser Sachverhalt reicht in eine Zeit vor
Inkrafttreten der 5. IV-Revision zurück. Soll auf bestimmte Sachverhalte nicht neues Recht
Anwendung finden, sondern das aufgehobene Recht massgebend bleiben, muss eine
geltende Norm die Weiteranwendbarkeit aufgehobenen Rechts für bestimmte Sachverhalte
anordnen. Die 5. IV-Revision enthält keine die Rente betreffende übergangsrechtliche
Bestimmung. Das Bundesamt für Sozialversicherungen unterstellt aber zu Recht eine
ausfüllungsbedürftige Lücke (vgl. das Rundschreiben Nr. 253 vom 12. Dezember 2007).
Die Definition der Sachverhalte, auf die noch altes Recht anwendbar sein soll, sollte durch
ein materiellrechtliches, unbeeinflussbares Merkmal erfolgen. In Frage kommen der
Zeitpunkt der Entstehung des Auszahlungsanspruchs oder der Eintritt des
Versicherungsfalls, beide definiert nach dem alten, ausser Kraft getretenen Recht (zum
Ganzen im Detail der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen i/S M.
vom 28. Oktober 2009, IV 2009/5). Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat
ausserdem vorgesehen, dass der neurechtliche Rentenbeginn für alle Fälle nicht anwendbar
sei, in denen das Wartejahr vor dem 1. Januar 2008 zu laufen begann und im Jahr 2008
erfüllt wurde und die Anmeldung spätestens am 31. Dezember 2008 eingereicht wurde.
Diese Übergangsordnung hat das Gericht übernommen (vgl. Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen i/S F. vom 25. März 2011, IV 2009/425).
Bezüglich des allfälligen Rentenbeginns sind deshalb vorliegend angesichts der
IV-Anmeldung vom 15. Mai 2006 und des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit ab 29. August
2005 die bis zum 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Bestimmungen (im Folgenden
angeführt) anzuwenden. Für den Begriff und die Bemessung der Invalidität haben sich
indessen materiell keine substantiellen Änderungen der bis 31. Dezember 2007 gültig
gewesenen Rechtslage ergeben. Nachfolgend werden deshalb, falls nicht ausdrücklich
anders erwähnt (angegeben mit: aIVG), die seit 1. Januar 2008 geltenden Bestimmungen



wiedergegeben.

E. 2
Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin einen Rentenanspruch des Beschwerdeführers zu
Recht verneinte. 2.1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die ihre
Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch
zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können,
während mindestens eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens 40% arbeitsunfähig im Sinn von Art. 6 des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) gewesen sind und nach
Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% invalid im Sinn von Art. 8 ATSG sind (Art. 28
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). 2.2    Als
Erwerbsunfähigkeit ist der durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen und
psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung
verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht
kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu verstehen (Art. 7 Abs. 1 ATSG). 2.3    Für die
Bestimmung des Invaliditätsgrads wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person
nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und
allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung
gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid
(Valideneinkommen) geworden wäre (Art. 16 ATSG). 2.4    Um den Grad der
Arbeitsunfähigkeit, der Erwerbsunfähigkeit und der Invalidität bemessen zu können, sind
Verwaltung und Gericht auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls auch
andere Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe der ärztlichen Sachverständigen
ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem
Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist (BGE
125 V 256 E. 4 mit Hinweisen). 2.5    Das Versicherungsgericht hat die Beweise frei, d.h.
ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu
würdigen. Für das Beschwerdeverfahren bedeutet dies, dass es alle Beweismittel,
unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden
hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen
Rechtsanspruchs gestatten. Insbesondere darf es bei einander sich widersprechenden
medizinischen Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu
würdigen und die Gründe anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere
medizinische These abstellt. Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist
entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen
Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen
Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die
Schlussfolgerungen des Experten begründet sind. Ausschlaggebend für den Beweiswert ist
grundsätzlich somit weder die Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeichnung der
eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahmen als Bericht oder Gutachten
(BGE 125 V 352 E. 3a). Je mehr ein Gutachten von diesen Qualitätsanforderungen
abweicht, desto kleiner ist sein Beweiswert (Gabriela Riemer-Kafka [Hrsg.],
Versicherungsmedizinische Gutachten, 2007, S. 20).

E. 3



Zunächst ist zu prüfen, ob das am 24. November 2008 in Auftrag gegebene, bidisziplinäre
rheumatologisch/psychiatrische Gutachten die Kriterien der Beweistauglichkeit erfüllt und
bei der Bemessung des Invaliditätsgrads des Beschwerdeführers darauf abgestellt werden
kann. 3.1    Das Gutachten wird zu Recht weder vom Beschwerdeführer noch von der
Beschwerdegegnerin angezweifelt. Es beruht auf einer sorgfältigen rheumatologischen und
einer psychiatrischen Untersuchung durch ausgewiesene Spezialisten. Sowohl im
rheumatologischen als auch im psychiatrischen Untergutachten wurde eine ausführliche
Anamnese durchgeführt. Die Beurteilung ist nachvollziehbar und substantiiert. Das
Gutachten ist somit für die streitigen Belange umfassend, beruht auf allseitigen
Untersuchungen, berücksichtigt die geklagten Beschwerden, ist in Kenntnis der Vorakten
(Anamnese) abgegeben worden, leuchtet in der Beurteilung der medizinischen Situation ein
und die Schlussfolgerungen der Experten sind begründet. Das Gutachten erfüllt damit
sämtliche Kriterien der Beweistauglichkeit und kann als Grundlage für die Bemessung des
Invaliditätsgrads des Beschwerdeführers herangezogen werden.

E. 4
Es besteht Einigkeit darüber, dass der Beschwerdeführer in seiner angestammten Tätigkeit
zu 100% arbeitsunfähig und in einer leidensadaptierten Tätigkeit zu 90% arbeitsfähig ist,
wobei sich die Einschränkung von 10% durch das Erfordernis vermehrter Pausen ergibt.
Unbestritten ist auch die gutachterliche Feststellung, dass aus psychiatrischer Sicht ab Juni
2006 und zum Gutachtenszeitpunkt eine volle Arbeitsfähigkeit bestand. Streitig ist
hingegen, ob der Beschwerdeführer seine Resterwerbsfähigkeit noch verwerten konnte oder
nicht. 4.1    Bei der Prüfung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit
darf nicht von realitätsfremden Einsatzmöglichkeiten ausgegangen werden. Insbesondere
kann von einer Arbeitsgelegenheit im Sinn von Art. 28a Abs. 1 IVG dort nicht gesprochen
werden, wo die zumutbare Tätigkeit nur in so eingeschränkter Form möglich ist, dass sie
der allgemeine Arbeitsmarkt praktisch nicht kennt oder dass sie nur unter nicht
realistischem Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers möglich wäre und
das Finden einer entsprechenden Stelle deshalb zum vornherein ausgeschlossen scheint. Der
Begriff des ausgeglichenen Arbeitsmarktes beinhaltet nicht nur ein gewisses Gleichgewicht
zwischen dem Angebot und der Nachfrage nach Stellen, sondern bezeichnet auch einen
Arbeitsmarkt, der von seiner Struktur her einen Fächer verschiedenartiger Stellen offen hält,
und zwar sowohl bezüglich der dafür verlangten beruflichen und intellektuellen
Voraussetzungen wie auch hinsichtlich des körperlichen Einsatzes. Nach diesen
Gesichtspunkten bestimmt sich im Einzelfall, ob eine invalide Person die Möglichkeit hat,
ihre restliche Erwerbsfähigkeit zu verwerten und ob sie ein rentenausschliessendes
Einkommen zu erzielen vermag oder nicht. Weder gestützt auf die Pflicht zur
Selbsteingliederung noch im Rahmen der den versicherten Personen auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt offen stehenden Möglichkeiten zur Verwertung ihrer
Resterwerbsfähigkeit dürfen von ihnen Vorkehren verlangt werden, die unter
Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Gegebenheiten des Einzelfalls
nicht zumutbar sind (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; seit
1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts] vom 10. März 2003,
I 617/02, E. 3.1 mit Hinweisen). 4.2    Der Beschwerdeführer macht geltend, die von der
Beschwerdegegnerin angenommene Arbeitsfähigkeit von 90% in einer leidensadaptierten
Tätigkeit sei rein theoretischer Natur. Die gemäss den ärztlichen Gutachten notwendigen
Randbedingungen für die angeblich mögliche Arbeitsfähigkeit von 90% für leichte
Tätigkeiten, seine Hörschwäche, sein Diabetes, seine Adipositas, seine Hiatushernie mit



Sodbrennen, sein Alter, sein Analphabetismus sowie seine ungenügenden
Deutschkenntnisse verunmöglichten ihm faktisch, auch unter dem Gesichtspunkt des
ausgeglichenen Arbeitsmarktes, eine behinderungsangepasste Tätigkeit auszuüben. 4.3   
Grundsätzlich gelten das Alter, Sprachkenntnisse sowie die Ausbildung als
invaliditätsfremde Faktoren. Diese haben jedoch einen direkten Einfluss auf die
Bestimmung des der versicherten Person offen stehenden Arbeitsmarkts, weshalb sie – nach
Art 7 Abs. 1 ATSG – bei der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit dennoch in Betracht
fallen (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N 30 zu Art. 7). Die
Invalidenversicherung hat daher zwar grundsätzlich nicht dafür einzustehen, dass eine
versicherte Person zufolge ihres Alters keine ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung
angepasste Arbeit mehr findet. Soweit aber die Zumutbarkeit weiterer Erwerbstätigkeit
nach Massgabe der Selbsteingliederungspflicht und der auf einem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt vorhandenen Arbeitsgelegenheiten in Frage steht, stellt das fortgeschrittene
Alter keinen invaliditätsfremden Faktor dar. Vielmehr ist diesfalls zu beurteilen, ob für die
versicherte Person auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt realistischerweise geeignete
Arbeitsstellen zur Verfügung stehen, an denen sie die ihr verbliebene Restarbeitsfähigkeit
zumutbarerweise noch ganz oder teilweise verwerten kann. Im Rahmen der sowohl durch
den Begriff des ausgeglichenen Arbeitsmarktes als auch die Selbsteingliederungspflicht
gebotenen Zumutbarkeitsprüfung gehört daher das fortgeschrittene Alter der versicherten
Person zu den ihre erwerblichen Möglichkeiten und damit ihre Invalidität beeinflussenden
persönlichen Eigenschaften (Urteil des EVG vom 10. März 2003, I 617/02, E. 3.2.3).
Insbesondere ein Alter von über 62 Jahren kann bei männlichen Versicherten gemäss
bundesgerichtlicher Praxis zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen
Gegebenheiten dazu führen, dass die dem Versicherten verbliebene Resterwerbsfähigkeit
auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird, und
dass ihm deren Verwertung (namentlich bei notwendiger Neuausrichtung der beruflichen
Tätigkeit) auch gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zumutbar ist (Urteil
des Bundesgerichts vom 4. Juli 2008, 9C_833/07, E. 3.5, mit Hinweis auf Urteile vom
21. Februar 2008, 9C_471/2007, E. 5 und vom 21. August 2006, I 851/05, E. 4.1 mit
weiteren Hinweisen; ferner Urteile vom 21. September 2010, 9C_124/10, E. 5.2 mit
Hinweisen sowie vom 5. August 2005, I 376/05, E. 4). 4.4    Der Beschwerdeführer war
unbestrittenermassen ab dem 29. August 2005 100% arbeitsunfähig in seiner angestammten
Tätigkeit (IV-act. 23-5, 81-9). Ein möglicher Rentenanspruch hätte somit wegen der
gesetzlichen einjährigen Wartefrist gemäss Art. 29 Abs. 1 aIVG erst ab dem 29. August
2006 bestehen können. Zu jenem Zeitpunkt war der Beschwerdeführer bereits über 62 Jahre
alt (IV-act. 12-1). Er war daher schwierig vermittelbar (vgl. Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts vom 21. März 2002, I 778/01, E. 2c). Bis zum Erreichen des
AHV-Alters verblieb dem Beschwerdeführer nur noch eine kurze Aktivitätsdauer. Die
Chancen des Beschwerdeführers, auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine für ihn
zumutbare Arbeitsstelle zu finden, waren durch sein hohes Alter stark beeinträchtigt. Einen
entscheidenden Vorteil, welchen ältere Arbeitssuchende gegenüber jüngeren
Arbeitssuchenden in gewissen Berufen haben, ist, dass sie über grosse Erfahrung verfügen,
welche für den Arbeitgeber einen Mehrwert schafft. Dies hat das Bundesgericht
beispielsweise bei einem 63-jährigen Bauleiter angeführt (vgl. Urteil des Bundesgerichts
vom 21. Februar 2008, 9C_471/2007, E. 5.2 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer führte
im vorliegenden Fall jedoch eine Hilfsarbeitertätigkeit aus, bei welcher eine grosse
Erfahrung die Produktivität und die Qualität der geleisteten Arbeit nicht (markant) steigern



kann. Dass es sich bei vielen für den Beschwerdeführer in Frage kommenden Tätigkeiten
um Hilfsarbeitertätigkeiten handelt, welche tendenziell vor allem körperlich anstrengend
sind, verschlechtert die Chancen, als über 62-jähriger eine Anstellung zu finden zusätzlich.
So sind junge Arbeitnehmer häufig körperlich leistungsfähiger als Arbeitnehmer kurz vor
der Pensionierung. Der Beschwerdeführer hätte bis zu seiner Pensionierung bloss noch
wenige Jahre beschäftigt werden können. Auch bei einfachen Hilfsarbeitertätigkeiten ist
indessen eine Einarbeitungszeit von 1-3 Monaten nötig, bis der Arbeitnehmer die verlangte
Produktivität erreicht. Der Beschwerdeführer hätte somit noch während ca. anderthalb
Jahren die volle Arbeitsleistung erbringen können. Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen,
dass die Anpassungsfähigkeit an neue Tätigkeiten mit dem Alter abnimmt. Ältere
Arbeitssuchende sind gegenüber jüngeren Arbeitssuchenden klar im Nachteil. Erschwerend
kommt hinzu, dass ein Arbeitgeber für ältere Arbeitnehmende beträchtlich höhere Beiträge
an die Pensionskasse als für jüngere Arbeitnehmende zu bezahlen hat. Die Kosten, welcher
ein Arbeitnehmer kurz vor der Pensionierung verursacht, sind somit viel höher, als die
Kosten, welcher ein junger Arbeitnehmer verursacht. Betrachtet man somit nur das Alter
des Beschwerdeführers, so ist bereits fraglich, ob ihn ein Arbeitgeber tatsächlich noch
eingestellt hätte. Der Beschwerdeführer ist zusätzlich noch Analphabet, kann nur
mangelhafte Deutschkenntnisse vorweisen und ist gesundheitlich beeinträchtigt. Er hätte
bloss Arbeiten ausführen können, welche in Wechselhaltung ausübbar sind, wobei er
repetitiv nicht über 10 kg und einmalig maximal 15 kg hätte heben dürfen. Zudem wären
ihm vermehrte Arbeitspausen zu gewähren gewesen, weshalb er leistungsbezogen nur zu
90% arbeitsfähig gewesen wäre. Weiter ist der Beschwerdeführer auch in seinem
Hörvermögen leicht beeinträchtigt. Seine körperliche Belastbarkeit und damit verbunden
auch die Leistungsfähigkeit wären zudem durch seine Adipositas zusätzlich eingeschränkt
gewesen. All diese Einschränkungen vermögen einzeln betrachtet die Verwertbarkeit der
Restarbeitsfähigkeit nicht zu mindern, sind jedoch in ihrer Gesamtheit durchaus
entscheidend. Stellt man die persönlichen und beruflichen Gegebenheiten den objektiven
Anforderungen eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes gegenüber, kommt man zum Schluss,
dass der Beschwerdeführer mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr
gefunden hätte, der ihn für eine geeignete Tätigkeit eingestellt hätte, zumal
behindertengerechte Arbeitsplätze von Behinderten in jungem und mittlerem Alter
ebenfalls stark nachgefragt werden (vgl. Urteil des E vom 10. März 2003, I 617/02, E. 3.3).
Eine Verwertung der Restarbeitsfähigkeit hätte somit vom unrealistischen
Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers abgehangen (vgl. Urteil des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 21. August 2006, I 831/05, E. 4.2 mit
Hinweisen). 4.5    Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die dem Beschwerdeführer
verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise
nicht mehr nachgefragt wurde und ihm deren Verwertung auch gestützt auf die
Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zugemutet werden konnte. War aber seine
Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, liegt eine vollständige
Erwerbsunfähigkeit vor und er hat Anspruch auf eine ganze Invalidenrente ab August 2006
(vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 10. März 2003, I 617/02, E.
3.3).

E. 5
5.1    Im Sinne der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde gutzuheissen. 5.2    Das
Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand
und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art.



69 Abs. 1 bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- erscheint in der vorliegend zu
beurteilenden Angelegenheit als angemessen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend
sind die Kosten vollumfänglich der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Dem
Beschwerdeführer ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.-- zurück zu erstatten.
5.3    Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine
Parteientschädigung, die ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der
Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen wird (Art. 61 lit. g ATSG;
vgl. auch Art. 98 ff. des st. gallischen Verwaltungsrechtspflegegesetzes [VRP; sGS 951.1]).
Angemessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- (einschliesslich
Barauslagen und Mehrwertsteuer). Demgemäss hat das Versicherungsgericht im
Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP entschieden: 1.       In Gutheissung der
Beschwerde wird die Verfügung vom 16. Juli 2009 aufgehoben und dem Beschwerdeführer
mit Wirkung ab 1. August 2006 eine ganze IV-Rente zugesprochen. 2.       Die
Gerichtskosten von Fr. 600.-- bezahlt die Beschwerdegegnerin. Dem Beschwerdeführer
wird der von ihm geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.-- zurück- erstattet. 3.       Die
Beschwerdegegnerin bezahlt dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von
Fr. 3'500.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer).
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